
  Kommunale Wärmeplanung

Ober- oder
Mittelzentrum

Kein Ober- oder
Mittelzentrum

Erstellung des Kommunalen Wärmeplans 
gem. § 20 NKlimaG

Keine Prüfung des
Wärmeplans durch MU 
⟶ i. d. R. Prüfung durch

Fördermittelgeber

Erhalt einer
Eingangsbestätigung vom

MU 

Niedersächsisches
Ministerium für Umwelt,

Energie und Klimaschutz

Freiwillige Wärmeplanung
bis zum 30.06.2026

§ 23 Abs. 1 S. 4 NKlimaG
 i. V. m. § 5 Abs. 2 WPG 

Verpflichtete Wärmeplanung
bis zum 31.12.2026

(>100.000 EW: bis zum
30.06.2026)

§ 20 NKlimaG a. F.*

Erhalt einer
Eingangsbestätigung vom

MU 

Einreichung beim MU: waermeplan@mu.niedersachsen.de 

und Veröffentlichung

Prüfung des Wärmeplans 

(Unaufgeforderte)
Rückmeldung vom MU

Nachforderung(en)

Regelmäßige Fortschreibung (spätestens alle 5 Jahre)
§ 25 WPG

Überarbeitung des
Wärmeplans

ggf. Veröffentlichung 
der überarbeiteten Fassung

Anerkennung

Verpflichtete Wärmeplanung
bis zum 30.06.2028

§ 20 Abs. 1 NKlimaG i. V. m. 
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 WPG

*in der bis zum 31.12.2025 geltenden Fassung

Freiwillige Wärmeplanung
durch den Bund gefördert

bis zum 31.12.2026

§ 5 Abs. 2 S. 2 WPG 

mailto:waermeplanung@mu.niedersachsen.de

